
Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung
des Gemeinsamen Bundesausschusses

über weitere Beratungsthemen zur Überprüfung
gemäß § 135 Absatz 1 und § 137c Absatz 1

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V):
Bewertung der kontinuierlichen Glukosemessung

mit Real-Time Messgeräten zur Therapiesteuerung bei Patienten
mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus

Vom 25. Oktober 2012

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) überprüft Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden daraufhin, ob sie für eine ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung der Versicherten erforderlich sind; sie dürfen das Maß des
Notwendigen nicht überschreiten. Das entsprechende Bewertungsverfahren dient
der Feststellung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkennt-
nisse zu Nutzen, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der zu bewertenden Metho-
de. Auf der Grundlage der entsprechenden Bewertungsergebnisse entscheidet der
G-BA darüber, ob die betreffende Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethode zu
Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin erbracht werden darf.

Der G-BA veröffentlicht die neuen Beratungsthemen, die aktuell zur Überprüfung
anstehen. Entsprechend der Festsetzung des G-BA vom 25. Oktober 2012 wird
das folgende Thema beraten:

„Bewertung der kontinuierlichen Glukosemessung mit Real-Time Messgeräten
zur Therapiesteuerung bei Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus

gemäß § 135 Absatz 1 SGB V und gemäß § 137c Absatz 1 SGB V“

Mit dieser Veröffentlichung soll insbesondere Sachverständigen der medizinischen
Wissenschaft und Praxis, Dachverbänden von Ärztegesellschaften, Spitzenverbän-
den der Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen sowie Spitzenorganisationen
von Herstellern von Medizinprodukten und -geräten und den gegebenenfalls betrof-
fenen Herstellern von Medizinprodukten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werden.

Die Stellungnahmen zu dem oben genannten Beratungsthema sind anhand eines
Fragenkatalogs innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach dieser Veröffentlichung
möglichst in elektronischer Form an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

kontinuierliche.glukosemessung@g-ba.de

Den Fragenkatalog sowie weitere Erläuterungen erhalten Sie auf Anfrage an die
vorgenannte E-Mail-Adresse oder per Post an die Geschäftsstelle des Gemeinsa-
men Bundesausschusses:
Gemeinsamer Bundesausschuss

Abteilung M-VL
Postfach 12 06 06
10596 Berlin

Berlin, den 25. Oktober 2012

Unterausschuss Methodenbewertung
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